V/0484/2021 DER OBERBURGERMEISTER

STADT! [l MONSTER

Amt fur
Wirtschaftlichkeitsprifung und

Offentliche Beschlussvorlage Revision
15.06.2021

lhr/e Ansprechpartner/in:
Herr Frohne

Telefon: 492-1400
FrohneK@stadt-muenster.de

Betrifft

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Minster

Beratungsfolge

|23.06.2021  Hauptausschuss Vorberatung |
|23.06.2021 Rat Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Rat stellt auf der Grundlage des als Anlage 1 beigefligten Prifungsberichtes des Am-
tes fur Wirtschaftlichkeitsprifung und Revision sowie der beigefligten Stellungnahme des
Rechnungsprufungsausschusses den Jahresabschluss 2019 der Stadt Munster mit einer
Bilanzsumme von 3.779.657.896,79 € und einem Jahresuberschuss von 28.446.606,70 €
fest (§ 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW — GO NRW).

2. Der Jahrestberschuss von 28.446.606,70 € wird der Ausgleichsriicklage zugeflihrt.

3. Dem Oberburgermeister wird durch die Ratsmitglieder fir das Haushaltsjahr 2019 Entlas-
tung erteilt (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

Begriindung:

Ortliche Priifung

Gemal § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jah-
resabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nach-
zuweisen ist.

Den mit Datum vom 17.11.2020 von der Stadtkdmmerin aufgestellten und vom Oberbirgermeister
bestatigten Entwurf des Jahresabschlusses 2019 einschlieRlich Lagebericht und Anhang hat der Rat
in der Sitzung am 09.12.2020 (Vorlage Nr. VV/1016/2020) zur Kenntnis genommen und zur Prufung an
den Rechnungsprifungsausschuss verwiesen. Gem. § 59 Abs. 3 GO NRW prift der Rechnungspri-
fungsausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbezug des Pru-
fungsberichtes. Er bedient sich hierbei der 6rtlichen Rechnungsprifung.
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Die Prufung des Jahresabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften
und die sie erganzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden
sind. Die Prifung ist unter Einbeziehung der Buchflhrung so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und
Verstolie gegen die vorgenannten Bestimmungen, die sich auf die Darstellung der Vermogens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausibung er-
kannt werden. Der Lagebericht ist darauf zu prufen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei
der Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prifen, ob die Chancen und Risiken der
kinftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind (§ 102 Abs. 3 und 5 GO NRW).

Das Amt fur Wirtschaftlichkeitsprifung und Revision hat als 6rtliche Rechnungsprifung mit diesen
Malgaben die Prifung des Jahresabschlusses 2019 durchgefiihrt und Uber die Prifung den als An-
lage 1 beigefugten Bericht erstellt. Zwar fuhrte die Prufung zu einigen wenigen Feststellungen, die bei
einzelnen Positionen Anderungen nach sich ziehen, jedoch sind diese Feststellungen unter Beriick-
sichtigung der Prifungsgrundsatze von Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit nicht von einem solchen
Gewicht, als dass eine unmittelbare Korrektur des Jahresabschlusses 2019 zwingend erforderlich
gewesen ware. Die entsprechenden Korrekturbuchungen werden daher im Rahmen der Abschlussar-
beiten des nachsten Jahresabschlusses nachgeholt. Im Einzelnen wird dazu auf den als Anlage 1
beigefligten Prifungsbericht sowie erganzend auf die bereits mit der Vorlage V/1016/2020 versand-
ten Unterlagen zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

Das Amt fir Wirtschaftlichkeitsprifung und Revision hat als Ergebnis seiner Prifung einen uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk erteilt.

Der Rechnungsprifungsausschuss muss nach § 59 Abs. 3 GO NRW zu dem Ergebnis der Jahresab-
schlussprifung schriftlich gegeniber dem Rat Stellung nehmen. Nach eingehender Beratung des
Prufberichtes in seinen Sitzungen am 25.03. und 10.06.2021 ist der Rechnungsprifungsausschuss
der Auffassung, dass er nach dem abschlieRenden Ergebnis seiner Prifung keine Einwendungen
erhebt und den von der Stadtkdmmerin aufgestellten und vom Oberblrgermeister bestatigten Jahres-
abschluss nebst Lagebericht billigt. Die entsprechende Stellungnahme des Rechnungsprifungsaus-
schusses vom 10.06.2021 ist als Anlage 2 beigeflgt.

Verwendung des Jahresuberschusses

Nach § 96 Abs. 1 GO NRW beschliefl3t der Rat zugleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses
auch Uber die Behandlung des Jahresliberschusses. Da die Ausgleichsriicklage der Stadt Minster
nicht den nach § 75 Abs. 3 GO NRW zuldssigen Hdchstbetrag erreicht hat, wird der Jahreslber-
schuss 2019 i. H. v. 28.446.606,70 € der Ausgleichsricklage zugefuhrt. Die buchungstechnische Um-
setzung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden Jahresabschlusses.

Entlastung des Oberbiirgermeisters

Die Ratsmitglieder entscheiden Uber die Entlastung des Oberblrgermeisters bezliglich der Aufstel-
lung des Jahresabschlusses (§ 96 Abs. 1 GO NRW). Die Entlastung ist eine Festlegung dahinge-
hend, dass auf Grund des vorgelegten Jahresabschlusses und der vorgenommenen Prifung keine
Einwendungen gegen die Haushaltsfihrung des Oberburgermeisters erhoben werden.

gez.
Markus Lewe

Anlage 1: Bericht uiber die Priifung des Jahresabschlusses der Stadt Miinster zum 31.12.2019

Anlage 2: Stellungnahme des Rechnungspriifungsausschusses gem. § 59 Abs.3 GO NRW

V/0484/2021



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

